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RS OGH 1968/1/31 6Ob329/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1968

Norm

ABGB §957

Rechtssatz

Die Au3orderung seitens Angestellten zum Ablegen der Kleider kann bei gleichzeitigem Vorhandensein einer bei

gehöriger Aufmerksamkeit wahrnehmbaren Hinweistafel, daß keine Haftung übernommen wird, nur als unter diesem

Vorbehalt gemacht verstanden werden, da eben ausdrücklich der Abschluß eines Verwahrvertrages abgelehnt wird.
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